
S a t z u n g
Förderverein Radsport e. V.

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Förderverein Radsport e. V.“. Er ist in das 
Vereinsregister eingetragen und führt den Zusatz „e. V.“.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Dresden.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4. Der Verein kann Mitglied in Dachverbänden wie dem Landessportbund Sachsen 
(LSBS), dem Stadtsportbund Dresden e. V. (SSBD) oder dem Sächsischen 
Radfahrer-Bund e. V. (SRB) werden.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, besonders Radrennsport, 
Laufsport und Triathlon. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

a) Training, Vereinsausfahrten sowie Teilnahme an Wettkämpfen,

b) Durchführung von Wettkämpfen oder der Beteiligung an deren Austragung,

c) Aus-, Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, 
Trainern und Helfern,

d) den Versicherungsschutz seiner Mitglieder bei der Ausübung von Aktivitäten 
entsprechend dem Satzungszweck,

e) sowie optional, die Pflege und den Ausbau des allgemeinen Kinder- und 
Jugendsports, innerhalb des Vereins zum Zwecke der Förderung und 
Heranziehung des Nachwuchses.

3. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Zur 
Verfügung gestellte finanzielle Mittel durch Sponsoren, Mitgliedsbeiträge und 
sonstige Einnahmen werden wie folgt verwendet:

a) Anschaffung von Sportgeräten, Sportbekleidung und Ausrüstungsgegenstände 
zur Ausübung der o.g. Sportarten;

b) Finanzierung von Trainingslagern, Lehrgängen, Wettkämpfen;

c) Aufwandspauschalen und Weiterbildung für Trainer und Übungsleiter;

d) sonstige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Ausübung der 
Sportarten in Verbindung stehen.

5. Keine Person darf durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden.
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6. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

§ 3 Grundsätze und Werte der Vereinstätigkeit

1. Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis des Vereins zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung auf der Grundlage des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland.

2. Der Verein vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie 
der parteipolitischen Neutralität. Er fördert die soziale Integration ausländischer 
Mitbürger.

3. Der Verein tritt extremistischen, rassistischen, fremdenfeindlichen und 
geschlechtsdiskriminierenden Bestrebungen entschieden entgegen.

4. Mitglieder, die sich innerhalb und außerhalb des Vereins unehrenhaft verhalten, 
insbesondere durch die Kundgabe extremistischer, rassistischer und 
fremdenfeindlicher Gesinnung, einschließlich des Tragens beziehungsweise 
Zeigens extremistischer Kennzeichen und Symbole, werden aus dem Verein 
ausgeschlossen.

5. Wählbar in ein Amt des Vereins sind nur Personen, die sich zu den Grundsätzen 
des Vereins in dieser Satzung bekennen und für diese innerhalb und außerhalb des
Vereins eintreten und sie durchsetzen.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person 
werden.

2. Kinder  und Jugendliche im Alter unter 18 Jahren können nur mit schriftlicher 
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter aufgenommen werden.

3. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der 
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag. Will er dem Antrag nicht 
stattgeben, entscheidet hierüber die nächste ordentliche Mitgliederversammlung.

4. Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung der Aufnahmegebühr wirksam.

5. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung verdienstvolle 
Förderer in den Verein als Ehrenmitglieder auf Lebenszeit aufnehmen.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur
mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender 
Weise geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten 
wiederholt verletzt hat oder

b) mehr als sechs Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand 
ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die 
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rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat.

4. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den 
Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei 
Wochen vorher mitzuteilen.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Jedes Mitglied hat das Recht, im Verein aktiv mitzuwirken und an gemeinsamen 
Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht 
in der Mitgliederversammlung.

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern und alles zu 
unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht.

§ 7 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge

1. Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Jedes Mitglied
hat im Voraus fällig werdende Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

2. Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt und in der Beitragsordnung festgehalten. Dabei 
ist die Offenheit des Vereins für die Allgemeinheit angemessen zu berücksichtigen.

3. Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit.

§ 8 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 9 Vorstand

1. Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und
die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich 
der Aufstellung der Tagesordnung,

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,

d) die Aufnahme neuer Mitglieder.

e) Zur Regelung des Vereinslebens Ordnungen zu beschließen und zu ändern, 
welche nicht Bestandteil der Satzung sind, jedoch nicht im Widerspruch zu ihr 
stehen dürfen

2. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem 
Schatzmeister und bis zu drei weiteren Mitgliedern (Beisitzer).

3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Sie 
vertreten den Verein gerichtlich und außerordentlich. Jeder von ihnen ist 
alleinvertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis zum Verein wird der Stellvertreter 
jedoch nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden tätig. Von der 
Alleinvertretungsberechtigung sind Personalentscheidungen sowie 
Finanzentscheidungen über 1.000 EUR ausgenommen. Diese sind von mindestens
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zwei Vorstandsmitgliedern zu bestätigen.

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer
von zwei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur nur 
volljährige, uneingeschränkt geschäftsfähige Mitglieder des Vereins sein; mit der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl
oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung 
sind zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl 
seines Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, 
so sind die verbleibenden Mitglieder berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur 
Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.
Scheiden zwei oder mehr Mitglieder aus dem Vorstand aus, muss eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung durch den verbleibenden Vorstand 
einberufen werden und die frei gewordenen Ämter durch Wahl neu besetzt werden. 
Tritt der gesamte Vorstand zurück, rufen die verbleibenden Mitglieder eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung zur Wahl eines neuen Vorstandes ein.

5. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine 
Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung die seines Stellvertreters.

6. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom 
Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben.

§ 10 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 
Angelegenheiten:

a) Änderungen der Satzung,

b) die Auflösung des Vereins,

c) die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder in den Fällen des § 3 Abs. 2 Satz 3, die 
Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von Mitgliedern aus 
dem Verein,

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,

e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,

f) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge.

2. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine 
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich 
unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.

3. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis 
spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich 
eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der 
Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen 
wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 
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entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, die Auflösung 
des Vereins oder Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand haben.

4. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn
es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die 
Umstände dies zulassen, ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und 
die Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu geben.

5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die 
Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.

6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller 
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand 
verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der 
gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

7. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, ist eine Stichwahl durchzuführen. 
Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei 
Vierteln, der Beschluss über die Auflösung des Vereins der Zustimmung von drei 
Vierteln der abgegebenen Stimmen.

8. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 
Protokoll zu fertigen. Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter 
zu unterschreiben.

§ 11 Haftungsbeschränkungen

1. Der Verein, seine Organmitglieder und die im Interesse und für die Zwecke des 
Vereins im Auftrag handelnden Personen haftet gegenüber den Mitgliedern im 
Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der 
Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen oder  Einrichtungen des Vereins 
oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch 
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. Soweit hiernach Versicherungsschutz 
besteht, ist § 31a Abs. 1 Satz 2 BGB nicht anzuwenden.

2. Werden die Personen nach Abs. 1 von Dritten im Außenverhältnis zur Haltung 
herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben 
diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr
der Ansprüche sowie auf Freistellung von den Ansprüchen Dritter.

§ 12 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen,Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke

1. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an ein juristische Person des öffentlichen  Rechts oder an 

Seite 5 von 6



eine andere steuerbegünstigte Körperschaft für die Verwendung des Radsports, die
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
Vorzugsweise ist dies der Dresdner SC 1898 e.V.

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

Die Satzungsänderung wurde auf der Mitgliederversammlung am 11.08.2020 einstimmig 
beschlossen.

Unterschriften der Vorstandsmitglieder:

Franziska Reichl

David Lippmann

Christoph Grunwald

Niklas Hein
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